
224 a. Ergänzung – SGV. NRW. – (Stand 1. 1. 2004) 31. 8. 93 (17)

1112Anlage 8a (Vorderseite)*)

Zu § 20 Abs. 4 Satz 1, §§ 70, 75a KWahlO

2. gegen Einsendung des Wahlscheines an den Bürgermeister durch Briefwahl.

geben Sie ihn rechtzeitig zur Post, spätestens drei Werktage vor der Wahl (............,den............20..), bei entfernt liegenden
Orten noch früher, Sie können den Wahlbrief auch beim Bürgermeister (Wahlamt) abgeben oder abgeben lassen.

Der Wahlbrief muß am Wahltag spätestens bis 16.00 Uhr eingegangen sein; später eingehende Wahlbriefe werden

bei der Wahl nicht berücksichtigt.



31. 8. 93 (17) 224 a. Ergänzung – SGV. NRW. – (Stand 1. 1. 2004)

1112 Anlage 8a (Rückseite)

Zu § 20 Abs. 4 Satz 1, §§ 70, 75a KWahlO

Wegweiser für die Briefwahl
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Versicherung an
Eides Statt zurBriefwahl
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1. Stimmzettel persönlich ankreuzen.
Sie haben eine Stimme.

2. Stimmzettel in blauen Wahlumschlag legen
und zukleben.

3. „Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl“
auf dem Wahlschein mit Ort, Datum und Unter-
schrift versehen.

4. Wahlschein zusammen mit blauem Wahlumschlag
in den hellroten Wahlbriefumschlag stecken.

5. Hellroten Wahlbriefumschlag zukleben, unfrankiert
zur Post geben (im Ausland: frankiert) oder 
beim Bürgermeister (Wahlamt) abgeben.
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Beachten Sie bitte, daß der Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und in den blauen Wahlumschlag zu legen ist!

*) Anlage 8a zuletzt geändert durch VO v. 8. 5. 2004 (GV. NRW. S. 231); in Kraft getreten am 20. Mai 2004.

Anlage 8a (Rückseite) *)


